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Dokumente 

Synopse zu den Eckdaten zur Neuordnung 
der industriellen Metallberufe 
(Ausgangsposition - Gesprächsergebnis) 

IG Metall 
19 Juli 1977 

1. Z1el der Ausbildung 1n den neu zu ord
nenden Berufen 1st die Facharbeiterqualifi
katlon. 

Sie soll den Ausgebildeten befah1gen 
- nach Beendigung der Berufsausbil
dung den erlernten Beruf auszuuben, 
- s1ch auf technologische Veränderun
gen der Arbeitsplatzstrukturen und Pro
duktionsmetheden flexibel und ohne be
ruflichen Abstteg einzustellen, 
- in unterschiedlichen Setneben und 
Branchen aufgrund semer Qualifikation als 
Metallfacharbeiter tatig werden zu kön
nen; 
- dte fur emen Berufswechsel in andere 
Bereiche und für die We1terb1ldung (Fort
bildung und Umschulung) erforderlichen 
Qualifikationen zu erwerben 

2. Inhalte der Ausbildung und Lernziele 
smd aus den in Ziffer 1 festgelegten Prin
Zipien zu entwickeln 

D1e Ausbildung 1st unter Beruckstchttgung 
der Ausbildungsdauer, methodisch und 
dtdaktisch so zu ordnen, daß em Haupt
schuler ohne zusatzliehe Hilfen das Aus
bildungsziel erreicht 

3. Um d1ese Ziele der Berufsbildung zu er
reichen, w1rd d1e Zusammenfassung meh
rerer anerkannter Ausbildungsberufe zu 
Grundberufen (Arbeitstitel) aus folgenden 
Berufsgruppierungen angestrebt. 

- feinschlosserische Berufe; 
- grobschlossensehe Berufe, 
- Werkzeugmaschinen-Berufe. 

4. Fur den zeltliehen Rahmen w1rd von 
einer einjährigen beruflichen Grundbil
dung, ungeteilt und auf Berufsfeldbrette 
sowie einer mindestens zweijährigen 
Fachausbildung ausgegangen 

Der Bundesminister für Wirtschaft wird 
aufgefordert, dte anerkannten Ausbil
dungsberufe mit einer Ausbildungszeit 
von weniger als 3 Jahren, mit lnkrafttreten 
der Neuordnung und nach emer zu verem
barenden Übergangsfrist, aufzuheben 

5. Die Zuordnung zu Lernorten (Schule, 
Betneb, uber- und außerbetriebliche Lehr
werkstätten) erg1bt s1ch aus den gemein
sam festgelegten Inhalten. 

Gesamtmetall 
26 Oktober 1977 

1. Z1el der Ausbildung 1n den neu zu ord
nenden Berufen ist die Facharbeiterqualifi
kation e1nschließl1ch des Erwerbs der er
forderlichen Berufserfahrung. 

Der Ausgebildete soll befährgt se1n: 
- nach erfolgreichem Abschluß der Be
rufsausbildung den erlernten Beruf aus
zuuben, 
- sich auf technologische Veränderun
gen der Arbeitsstrukturen und Produk
tionsmethoden flexibel einstellen zu ken
nen; 
- 1n unterschiedlichen Setneben und 
Branchen im erlernten Beruf aufgrund sei
ner Qualifikationen tätig werden zu ken
nen, 
- an Maßnahmen der Weiterbildung, 
Fortbildung und Umschulung tellnehmen 
zu konnen. 

2. D1e Lernziele und d1e mindestens zu 
vermittelnden Inhalte der Ausbildung smd 
aus den 1n Ziffer 1 festgelegten Prinzipien 
zu entwickeln 
D1e Ausbildung 1st so zu gestalten, daß ein 
Jugendlicher nach erfolgreichem Ab
schluß der Hauptschule be1 Zugrundele
gung der erforderlichen Leistungsbereit
schaft ohne zusatzliehe Hilfen das Ausbil
dungsziel erreichen kann 
Bei Festlegung der Ausbildungsinhalte 
und der Ausbildungsdauer 1st von den 
organisatorischen, padagogischen und fi
nanziellen Möglichkelten emes durch
schnittlichen Ausbildungsbetnebes aus
zugehen 

3. Um d1ese Ziele der Berufsbildung zu er
reichen, wird e1ne Neuordnung der in der 
Anlage genannten, anerkannten Ausbil
dungsberufe aus folgenden Berufsgrup
pierungen angestrebt 

- feinschlossensehe Berufe, 
- grobschlosserische Berufe; 
- Werkzeugmaschinen-Berufe. 

4. Für den zeitlichen Rahmen w1rd von ei
ner einjährigen beruflichen Grundbildung 
sowie einer mindestens zwel)ahngen 
Fachausbildung ausgegangen. Dabei w1rd 
in der beruflichen Grundbildung e1ne Aus
bildungszeit von mindestens Stunden 
fur d1e Vermittlung von fachpraktischen 
Fertigkelten und Kenntnissen zugrunde 
gelegt ln der beruflichen Fachbildung 
werden 1.200 Stunden pro Jahr fur die 
Vermittlung von fachpraktischen Fertigkel
ten und Kenntnissen zugrundegelegt. 
Die genannten Stundenzahlen stellen aus
schließlich e1nen technischen Zeitraster 
fur d1e Arbeit der Sachverstand1gen dar 

5. D1e Zuordnung der Lerninhalte zu den 
Lernorten Schule und Betneb (e1nschl 
uber- und außerbetneblichen Lehrwerk
statten) ergibt sich aus den gemeinsam 
festgelegten Inhalten ln d1e Ausbildungs-

Gesprächsergebnis vom 5. September 
1978 

1. Z1el der Berufsausbildung gemaß § 1 
Abs 2 BBiG 1n den neu zu ordnenden 
Ausbildungsberufen 1st d1e Facharbeiter
qualifikation. 

Aufgrund dieser Ausbildung soll der Aus
gebildete befah1gt sem: 
- 1n unterschiedlichen Setneben und 
Branchen den erlernten Beruf auszuuben 
sow1e - ggf nach Aneignung fehlender 
Fertigkeiten - artverwandte Facharbe1-
tertat1gke1ten ausfuhren zu können; 
- sich auf neue Arbe1tsstrukturen, Pro
duktionsmetheden und Technologien fle
xibel einstellen zu konnen m1t dem Z1el, 
d1e berufliche Qualifikation zu erhalten, 
- an Maßnahmen der We1terb1ldung, 
Fortbildung und Umschulung teilnehmen 
zu konnen, um d1e berufliche Qualifikation 
und Beweglichkeit zu sichern. 

2. Die Lernziele und die mindestens zu 
vermittelnden Inhalte der Ausbildung s1nd 
aus den 1n Ziffer 1 festgelegten Pnnz1pien 
zu entwickeln 

D1e Ausbildung 1st so zu gestalten, daß ein 
Auszubildender nach Absolv1erung der 
Abschlußklasse der Hauptschule ohne zu
satzllche Hilfen 1 das Ausbildungsziel errei
chen kann. 

3. Bei der Neuordnung der industriellen 
Metallberufe sind unter Beachtung der 
Bestimmungen des § 22 BBiG die organi
satonschen sow1e d1e arbe1ts- und berufs
padagogischen Voraussetzungen der 
Ausbildungsbetnebe zu berucks1cht1gen. 

4. Um d1ese Zielsetzung zu erreichen, w1rd 
e1ne Neuordnung der anerkannten Ausbil
dungsberufe aus folgenden Berufsgrup
pierungen angestrebt 
- femschlossensche Berufe; 
- grobschlosserische Berufe, 
- Werkzeugmaschinen-Berufe 
Dabei sollten alle Möglichkelten e1ner Zu
sammenfassung genutzt werden 

5. Fur den ze1tl1chen Rahmen wird von ei
ner emJahngen beruflichen Grundbildung 
auf Berufsfeldbre1te2 sowie einer minde
stens zweijähngen Fachausbildung ausge
gangen 
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6. Be1de Organisationen treten dafur ein, 
daß Sonderregelungen fur die Berufsbil
dung Behinderter im Smne des Schwerbe
hmdertengesetzes (§ 48 BBiG) - ge
meinsam mit dem "Ausschuß fur Fragen 
der Behtnderten" (§ 20 APIFG) - bun
desemheltl!ch geregelt werden und der 
Geltungsbereich solcher Regelungen auf 
besondere Emnchtungen für Behinderte 
begrenzt wird 

Bere1ts bestehende Regelungen der zu
stimdlgen Stellen sollen, nachdem Einver
nehmen über bundeseinheitliche Regelun
gen erre1cht 1st, durch diese abgeldst wer
den. 

7. Unter Berücksichtigung d1eser grund
sätzlichen Erwägungen nehmen Sachver
ständige der Arbeitgeber und der Ge
werkschaften - unter Federfuhrung des 
BIBB - unmittelbar Gesprache auf. 

8. Es besteht Übereinstimmung, daß es 
fur d1e Arbeit der Sachverstand1gen erfor
derlich ist, 1n der 1. Phase alle in den 
nachstehenden Arbe1tsmatenalien aufge
führten Kenntnisse und Fertigkeiten aus 
den Berufsgruppen: fe1nschlosserische, 
grobschlossensehe Berufe und Werk
zeugmaschinen-Berufe aufzunehmen, auf 
ihre Bedeutung für die Erreichung des in 
Punkt 1 genannten Ausbildungszieles zu 
beurteilen, lernzielonentJert zu ordnen und 
nach inhaltlichen Gemeinsamkeiten sach
lich und zeltlieh zusammenzufassen. 

Als Arbe1tsmatenalien sind zu berücksich
tigen: 
vorliegende Entwürfe von Ausbildungs
ordnungen, 
Rahmenlehrpläne für das Berufsfeld Me
tall; 
die geltenden Ordnungsmittel für die be
stehenden Berufe 

Dokumente; Synopse zu den Eckdaten 

ordnung gemaß § 25 BB1G werden dieJe
nigen Ausbildungsinhalte aufgenommen, 
die vom Lernort Betneb zu vermitteln 
Sind. Für ihre Vermittlung trägt der Ausbil
dende die Verantwortung. 

6. Seide Organisationen treten dafur ein, 
daß das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) im Rahmen von Modellversuchen 
prüft, ob und ggf welche betriebliche Bil
dungsmaßnahmen für Jugendliche mit ab
weichendem Lernverhalten (Arbeitstitel) 
eingerichtet werden sollten. Seide Organi
sationen sind an Konzeptionen, DurchfLih
rung und Auswertung d1eser Modellversu
che zu beteiligen. 

7. Sachverständige der Arbeitgeber und 
der Gewerkschaften nehmen unter Feder
fuhrung des Bundesinstituts fur Berufsbil
dung unmittelbar Gesprache auf, um e1ne 
Neuordnung gemäß den "Eckdaten" zu 
verwirklichen 

8. Es besteht Ubereinstimmung, daß es 
für die Arbeit der Sachverständigen erfor
derlich 1st, in der 1. Phase alle in den 
nachstehenden Arbeitsmaterialien aufge
fuhrten Kenntnisse und Fertigkeiten aus 
den Berufsgruppen: feinschlosserische, 
grobschlossensehe Berufe und Werk
zeugmaschinen-Berufe auf ihre Bedeu
tung für die Erreichung des 1n Punkt 1 ge
nannten Ausbildungszieles unter Berück
Sichtigung der unter Punkt 2 genannten 
Bedingungen zu beurteilen, lernzJelonen
tJert zu ordnen und - soweit möglich -
nach inhaltlichen Gemeinsamkelten sach
lich und zeitlich zusammenzufassen 

Als Arbeitsmaterialien sind zu berucksJch
tJgen 
vorliegende Entwürfe von Ausbildungs
ordnungen, 
Rahmenlehrpläne für das Berufsfeld Me
tall; 
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D1e zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderliche Ausbildungszeit ist von den 
Sachverstand1gen festzustellen. 

Dabei s1nd d1e durchschnittlichen Ausfall
tage fur Urlaub, Feiertage, Krankheit, vor
gezogene Prüfungstermine, sonstige Bil
dungsmaßnahmen und andere Ausfallzei
ten zu berücksichtigen 

Bei der beruflichen Grundbildung 1st von 
dre1 Ausbildungstagen im Betrieb und 
zwei Berufsschultagen Je Schulwoche 
auszugehen. 

Darauf aufbauend folgt die berufliche 
Fachbildung, für die nach den Schulgeset
zen der Lander bis zu zwölf Berufsschul
stunden je Schulwoche vorgesehen sind 
Die Sachverständigen haben von zwei Be
rufsschultagen je Schulwoche auszuge
hen 

D1e genannten Zeiten stellen ausschließ
lich einen technischen Zeltraster für die 
Arbeit der Sachverstandigen dar D1e Or
ganisation des Berufsschulunterrichts und 
die Verteilung der Unterrichtsstunden auf 
die einzelnen Berufsschultage richten sich 
nach den Vorsch"riften der Länder. 

6. D1e Zuordnung zu den Lernorten Schule 
und Betrieb (einschließlich uberbetriebli
cher Ausbildungsstätten) ergibt Sich aus 
den gemeinsam festgelegten Ausbil
dungsinhalten 

Gemaß § 25 BBiG werden - unbescha
det der notwendigen Abstimmung zwi
schen Ausbildungsordnungen und Rah
menlehrplänen - 1n die Ausbildungsord
nungen diejenigen Ausbildungsinhalte 
aufgenommen, d1e vom Ausbildungsbe
tneb zu vermitteln sind. 

7. Ausbildungsstand bzw. Ausbildungser
folg werden durch Zwischenprüfung(-en) 
gemäß § 42 BB1G und d1e Abschlußpru
fung gemaß § 34 und § 35 BBiG festge
stellt und nachgewiesen. D1e Sachverstän
digen haben die entsprechenden PrLi
fungsanforderungen gemäß § 25 BBiG 
nach den in Ziffer 2 festgelegten Ausbil
dungsinhalten zu erarbeiten 

8. Seide Organisationen treten dafur ein, 
daß das BIBB im Rahmen von Modellver
suchen prüft, ob und gegebenenfalls wel
che betneblichen Bildungsmaßnahmen für 
behinderte und lernbeeintrachtigte Ju
gendliche (Jugendliche mit abweichen
dem Lernverhalten) eingerichtet werden 
sollten. Seide Orgamsationen sind an 
Konzeption, Durchführung und Auswer
tung dieser Modellversuche zu beteiligen. 

Seide Organisationen treten weiter dafür 
e1n, daß Sonderregelungen für die Berufs
ausbildung Behinderter durch Empfehlun
gen des Ausschusses für Fragen Behin
derter nach § 20 APIFG weitgehend ver
einheitlicht werden sollten 

Be1de Organisationen w1rken in diesem 
Zusammenhang ferner darauf h1n, daß be1 
Regelungen der zuständigen Stellen ge
maß § 48 BB1G fur die industnellen Metall
berufe berücksichtigt w1rd, daß be1de Or-
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sowie 
Ergebnisse von Modellversuchen. 

9. Sobald die Arbeit der Sachverstandigen 
zu einem gemeinsamen Ergebnts geführt 
hat, wird der Bundesminister für Wirtschaft 
aufgefordert, einen Projektantrag beim 
"Koordinierungsausschuß für die Abstim
mung von Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrplänen" zu stellen. 

10. Soweit die Arbeit der Sachverstandi
gen nicht zu den mit diesen Eckdaten an
gestrebten Zielen fuhrt oder kein Einver
nehmen hergestellt wird, treten die von 
Gesamtmetall und der IG Metall benann
ten Kommissionsmitglieder erneut zusam
men, um das weitere Vorgehen abzustim
men. 

11. Die gememsame Erklärung beider 
Organisationen zu "Eckdaten für d1e Ent
Wicklung emer Konzeption zur Neuord
nung der Metallberufe" bedeutet keine 
Festlegung für die Endfassung der Ausbil
dungsordnung Eine abschließende Zu
stimmung beider Organisationen kann 
erst erfolgen, wenn ein übereinstimmen
des Ergebnis der Arbeit der Sachverstän
digen vorliegt. 
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d1e geltenden Ordnungsmittel für die be
stehenden Berufe 
SOWie 

Ergebnisse von Modellversuchen und Be
triebserkundungen 

9. Sobald die Arbeit der Sachverstand1gen 
zu einem gemeinsamen Ergebnis geführt 
hat wird der Bundesminister für Wirt
schaft aufgefordert, auf der Basis des ge
meinsamen Ergebnisses einen Projektan
trag be1m "Koordinierungsausschuß fur 
d1e Abstimmung von Ausbildungsordnun
gen und Rahmenlehrplänen" zu stellen 

10. Sowe1t d1e Arbeit der Sachverständi
gen nicht zu den m1t diesen Eckdaten an
gestrebten Zielen führt oder ke1n Einver
nehmen hergestellt wird, treten die von 
Gesamtmetall und der IG Metall benann
ten Kommissionsmitglieder erneut zusam
men, um das we1tere Vorgehen abzustim
men. 

11. Eine abschließende Zustimmung bei
der Organisationen zur Neuordnung der 
Metallberufe kann erst erfolgen, wenn ein 
ubereinstimmendes Ergebnis der Arbeit 
der Sachverstand1gen vorliegt. Die Vor
stande beider Organisationen werden em 
i.Jbereinstimmendes Ergebnis Ihren Or
ganisationen zur Annahme empfehlen 

12. Beide Organisationen werden sich da
fi.Jr einsetzen, daß für die Einfuhrung der 
neuen Ausbildungsberufe eine Uber
gangszelt von 5 Jahren vorgesehen w1rd. 
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ganisationen im Rahmen des BIBB an der 
Durchfuhrung von Modellversuchen ge
maß Absatz 1 zur Vereinheitlichung derar
tiger Ausbildungsgänge beteiligt sind 

9. Das Bundesmstltut für Berufsbildung 
w1rd im Zusammenhang mit Modellversu
chen gemäß Punkt 8 Abs. 1 aufgefordert, 
die anerkannten Ausbildungsberufe m1t ei
ner Ausbildungszeit von wen1ger als drei 
Jahren zu analysieren. 

Die IG Metall fordert, d1e anerkannten 
Ausbildungsberufe mit einer Ausbildungs
zelt von weniger als 3 Jahren, mit lnkraft
treten der Neuordnung und nach einer zu 
vereinbarenden Übergangsfrist, aufzuhe
ben. 

Gesamtmetall spncht sich für eine Belbe
haltung und Fortgeltung der anerkannten 
Ausbildungsberufe mit einer Ausbildungs
zelt von weniger als 3 Jahren aus. 

10. Nach Verabschiedung der "Eckdaten" 
nehmen Sachverständige der Arbeitgeber 
und der Gewerkschaften - unter Feder
fuhrung des BIBB - unverzuglich Ge
spräche auf, um e1ne Neuordnung gemäß 
den "Eckdaten" zu verwirklichen. 

11. Es besteht Ubereinstimmung, daß es 
fi.Jr die Arbeit der Sachverstimdigen erfor
derlich ist, in der 1. Phase alle 1n den 
nachstehenden Arbeitsmaterialien aufge
führten Kenntnisse und Fert1gke1ten aus 
den Berufsgruppen: feinschlosserische 
Berufe, grobschlossensehe Berufe und 
Werkzeugmaschinen-Berufe auf 1hre Be
deutung für d1e Erreichung des in Punkt 1 
genannten Ausbildungszieles - unter Be
rücksichtigung der unter Punkt 2 und 3 
genannten Bedingungen - zu beurteilen, 
lernzielonent1ert zu ordnen und - soweit 
mbglich - nach Inhaltlichen Gemeinsam
keiten sachlich und zeitlich zusammenzu
fassen 

Als Arbeitsmaterialien sind zu berücksich
tigen: 

vorliegende Entwürfe von Ausbil
dungsordnungen; 
Rahmenlehrplane fur das Berufsfeld 
Metall; 
d1e geltenden Ordnungsmittel für die 
in der Anlage genannten Berufe 
sowie 
Ergebnisse von Modellversuchen und 
Betnebserkundungen. 

12. Sobald die Arbeit der Sachverstandl
gen zu emem gemeinsamen Ergebnis ge
fuhrt hat, werden be1de Organisationen 
den Bundesminister für Wirtschaft auffor
dern, auf der Bas1s des geme1nsamen Er
gebnisses einen Projektantrag be1m "Ko
ordinierungsausschuß für die Abstimmung 
von Ausbildungsordnungen und Rahmen
lehrplanen" zu stellen. 

13. Sowe1t d1e Arbeit der Sachverstandl
gen n1cht zu den mit diesen Eckdaten an
gestrebten Zielen führt oder kein Einver
nehmen hergestellt wird, treten die von 
Gesamtmetall und der IG Metall benann
ten Kommissionsmitglieder erneut zusam
men, um das we1tere Vorgehen abzustim
men. 

14. E1ne abschließende Zustimmung bei
der Organisationen zur Neuordnung der 
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1ndustnellen Metallberufe kann erst erfol
gen, wenn der Bundesminister für Wirt
schaft d1e Entwürfe der entsprechenden 
Rechtsverordnungen vorgelegt hat. 

15. Seide Organisationen gehen davon 
aus, daß für die Einführung der neuen 
Ausbildungsberufe eine Übergangszeit 
von 3-5 Jahren nach lnkrafttreten der 
Rechtsverordnungen vorgesehen w1rd 

16. IG Metall und Gesamtmetall setzen 
s1ch dafur ein, daß der Inhalt d1eser Ver
einbarung auch vom DGB und den übri
gen von der Neuordnung der Metallberufe 
betroffenen Einzelgewerkschaften einer
seits, sowie von den im Kuratonum der 
Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung 
(KWB) zusammenwirkenden Spitzenver
bimde (einschließlich der von der Neuord
nung der industriellen Metallberufe betrof
fenen Fachverbande) andererseits getra
gen wird. 

1 "Ohne zusatzliehe Hilfen" bedeutet, daß von 
solchen Ausbildungsmaßnahmen und -m1tteln 
ausgegangen w1rd, die heute 1n der Regel fur 
alle Auszubildenden m1t diesem Emgangs
niveau zur Anwendung kommen 
2 D1e Festlegung des (der) Berufsfeldes(-er), 
d1e Abgrenzung der jeweiligen Berufsfeldbreite 
und d1e Zuordnung der Ausb1ldungsberufe, 
smd von den Sachverstand1gen vorzuschlagen 

Zum Problem der Ermittlung kaufmännischer 
Grundfunktionen 
Eine Aufgabe handlungsbezogener Qualifikationsforschung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes Neustrukturierung der 
kaufmännischen Ausbildungsberufe sind Überlegungen ange
stellt worden, ob und wie Grundfunktionen für eine curriculare 
Strategie im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung ermittelt 
werden können [1]. Um eine erste hypothetische Beantwortung 
dieser Fragen zuzulassen, müssen zuvor einige Aspekte beruf
licher Bildungsprozesse beleuchtet werden. 

Ziele der beruflichen Ausbildung 

Nach wie vor ist angestrebtes Ziel der Berufsausbildung die Be
rufsfähigkeit. Für die Ausbildung heißt das, daß ein Auszubilden
der, der nach Abschluß der Ausbildung 1n der Wirtschaft Auf
stiegschancen haben und auch wahrnehmen möchte, befähigt 
werden muß 

1. Situationen zu erkennen, zu analysieren und Lösungen anzu
geben; Erfahrungen 1n Lernprozesse umzusetzen (Entwick
lung der Erfahrungs- und Wahrnehmungsfähigkeit) 

2 Arbeitsabläufe nachzuvollziehen und planmäßig zu gestalten 
(Ane1gnung und Anwendung von Verfahrenswissen) 

3. wirtschaftlich, d. h. kosten- und qualitätsbewußt, planmäßig 
und selbstverantwortlich zu handeln (Verfügung über Anwen
dungswissen) 

4. notwendige Informationen zu beschaffen und auszuwerten 
(Aneignung und Anwendung von Verfügungswissen) 

5. Kreativ1tat zu entwickeln, d. h. auch ungewöhnliche Lösungs
wege zu finden, abzuwagen, zu überprüfen und durchzufuh
ren. 


